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Sozialversicherungen in der Schweiz  (obligatorischer Bereich) Stand 1.1.2009 

Versicherungen Versicherter Personenkreis Bemessungsgrundlagen Altersleistungen Hinterlassenenleistungen 2)

Leistungen bei Erwerbsunfähigkeit
Anpassen der Leistungen FinanzierungHeilung, Pflege Wiederher-

stellung
Vorübergehende 
Erwerbsunfähigkeit

Dauernde 
Erwerbsunfähigkeit

AHV, IV, EO
Bundesgesetze über die

 
 sicherung

Obligatorisch:
Alle in der Schweiz erwerbstätigen 
oder zivilrechtlichen Wohnsitz auf- 

Verträge bleiben vorbehalten.

Freiwillig: 

Staatsbürger mit Aufenthalt in einem 

Beitragspflicht für alle Personen:
 

 nach Vollendung des 17. Alters-  
 jahres

 
 nach Vollendung des 20. Altersjahres

-
kommen ohne Begrenzung

Rentenbildendes
 080.–

Rentenberechnung für jede Person 

und Betreuungsgutschriften

Altersrente (AR)
min. 13 
max. 27 
Plafonierung der Renten

150%
Getrennte Auszahlung 

Rentenvorbezug Männer:
1944 und jünger: 

Rentenvorbezug Frauen:

(Übergangsregelung)

Witwenrente/Witwerrente
80% AR
min. 10 944.–
max. 21 888.–
Waisenrente 40% AR
min. 5 472.–
max. 10 944.–

Wiedereingliederungs- 
ungsmassnahmen

80% des durchschnittlichen Tages-
einkommens + Kindergeld (max. 
245.–)

-
stellte und selbstständigerwerbende 
Frauen haben während 14 Wochen 
Anspruch auf 80% des durchschnitt-

Invalidenrente 100%
min. 13 680.–
max. 27 360.–

Rentenansatz:

Anpassung der Renten nach 

Lohnentwicklung) 1
Arbeitgeber und Arbeitnehmer 

Beitrag für Selbständigerwerbende 
 

54 
Beitragsskala 

 
und Kantonen von rund 20%  
der Gesamtausgaben

Ergänzungsleistungen
- Schweiz wohnen 

-
halt in der Schweiz. Karenzfrist für 
Bürger von Staaten mit Personenfrei-
zügigkeitsabkommen entfällt.

bei gleichzeitigem Anspruch auf 
Als Nebenleistungen werden u.a. 

-
selbstbehalte usw. vergütet 
(neu kantonales Recht)

bei Anspruch auf mindestens 
1

-
Anpassung der Leistungen jeweils mit 

wirtschaftlichen Verhältnisse

BVG
Bundesgesetz über die berufliche 

-
denvorsorge

Obligatorisch:
 

 mit einem Lohn von mehr  
 als 20 520.–

 
 des 17. Altersjahres Versicherung  

 
 des 24. Alterjahres zusätzlich  
 für das Alter

Freiwillig:
Selbständigerwerbende

 
 Lohn 82 080.–

 
 23 940.–

 sichernder Lohn 58 140.–
 

 Lohn 3 420.–

-
dene Altersguthaben wird mit einem 
bestimmten Satz in eine Rente 
umge wandelt (Verzinsung Alters-
guthaben mit 2%) 

 
1): 

 Keine Leistungen Keine Leistungen während der 
Wartefrist

-
aussichtlichen Altersrente (Projektion 
Altersguthaben ohne Verzinsung)

-
lidenrente

Rentenansatz:

Preisentwicklung bis zum ordentli-
chen Rentenalter

Beiträge in % des koord. Lohnes
Altersgutschriften:

7%

Risikoversicherung 1–4%
Sicherheitsfonds: -

-
  

der Gesamtbeiträge aller Arbeit-
nehmer

UVG
-

cherung

Obligatorisch:
 

und Berufskrankheiten versichert sind
die in der Schweiz beschäftigten  

 
 

 kanten
 

 Woche bei einem Arbeitgeber
 

Freiwillig:

und deren nicht obligatorisch versi-
cherten mitarbeitenden Familien-

Partnerschaft

Versicherter Verdienst
bis maximal 126 000.–

25% Vollwaisenrente
70% maximal des versicherten 
Verdienstes 

max. 90% (Komplementärrente)

-

Rettungs- und Transportkosten usw.

Taggeld 80% des anrechenbaren 
Lohnes ab 3. Tag bis zum Wieder-
erlangen der vollen Arbeitsfähigkeit 

-
rente

-
-

-
chende Kürzung 

-
digung 

Anpassung der laufenden Renten an 
die Preisentwickung

NBUV (Suva)
 

 
 des Arbeitnehmers
NBUV (Privatversicherer)

Beitragssatz je nach Branche
BUV

 
 Arbeitgebers

KVG
Bundesgesetz über die Krankenver-
sicherung

für alle in der Schweiz wohnhaften 
Personen unabhängig der Staats-

Schweiz erwerbstätigen Personen 

Fakultative Zusatzversicherungen 

Bestimmungen

Krankheit  
Spitalkosten allgemeine Abteilung 

Zusatzversicherungen nach VVG

Freiwilliges Taggeld nach KVG + VVG  
 region und Kasse (max. 3 Prämien- 
 regionen pro Kanton)

Prämienverbilligung je nach Kanton  
 

Kostenbeteiligung der Versicher- 
 ten durch Selbstbehalt  

 
 der) und Kostenbeteiligung von 10% 
 (auch im Spital)

MVG
-

cherung

 
141 672.– 
Bei volljährigen Personen in der Aus-

-
denrente

15% Waisenrente bzw.
25% Vollwaisenrente
 bis max. zum anrechen- 

-
-

steinbusse bei Arbeitsunfähigkeit und 

 
 
-

tenansatz von 20 940.–

Anpassung der laufenden Renten an  

 
werden vom Bund übernommen.  

 
ten zahlen Prämienbeiträge.

AVIG
Bundesgesetz über
die obligatorische Arbeits-
losenversicherung und die 

-
cherten Arbeitnehmer

 
126 

Sonderleistungen

 
 Beschäftigung

 

Kurzarbeitsentschädigung: 12 Abrech- 
nungsperioden innerhalb von zwei 

anspruches wird die Schlechtwetter-
entschädigung mitbe rücksichtigt)

Höchstzahl der Taggelder:
 

Höhe des Taggeldes:

 
 

 das mehr als 140 Franken beträgt und nicht invalid sind.

Beiträge:
 000.–  

Arbeitgeber und Arbeitnehmer zahlen Schlechtwetterentschädigung in eini-
gen Branchen: 6 Abrechnungsperio-
den (in der Regel ein Kalendermonat) 

 
-

(inkl. Zulagen)

1)aktuell gültige Sätze gemäss 1. BVG-Revision    2)


